
 

 

 

 

Ö F F E N T L I C H E   K U N D M A C H U N G 

 

Der Entwurf des Nachtragvoranschlages 2025 liegt in der Zeit vom  

28.10.2025 bis 11.11.2025 während der Amtsstunden beim Gemeindeamt zur 

allgemeinen Einsichtnahme auf. 

 

Innerhalb der Auflagefrist kann jedes Gemeindemitglied schriftliche Einwendungen 

dazu beim Gemeindeamt einbringen, die der Gemeinderat bei der Beratung über 

den Voranschlag zu prüfen hat. 

 

Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates über den Nachtragvoranschlag 2025 

findet am Dienstag, dem 12.11.2025 um 19:00 Uhr am Gemeindeamt Judenau-

Baumgarten statt. 

 

       Der Bürgermeister 

 

                     Georg Hagl 

 

 

Angeschlagen am: 28.10.2025 

Abgenommen am: 12.11.2025 


